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1 Planungsvorhaben und Aufgabenstellung 
 
Auf dem Grundstück Ahrensböker Straße 2/2a im Geltungsbereich des Bebauungsplanes  
Nr. 11 - Neuaufstellung - der Gemeinde Stockelsdorf an der Grenze zur Stadt Lübeck befindet 
sich ein leerstehendes eingeschossiges Gebäude, in dem früher Geschäfte untergebracht  
waren. 
 
Als Nachfolgenutzung ist die Errichtung eines Gebäudes mit 3 Vollgeschossen sowie einem 
Staffelgeschoss geplant. Im Erdgeschoss sollen zur Ahrensböker Straße hin Gewerbeflächen 
sowie an der straßenabgewandten Seite Wohnungen untergebracht werden. Im 1. Oberge-
schoss, 2. Obergeschoss und Staffelgeschoss sind Wohnungen vorgesehen. 
 
Um für dieses Bauvorhaben die planungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, hat die 
Gemeinde Stockelsdorf die Aufstellung der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 11 - Neu-
aufstellung - beschlossen. Der vom Büro PROKOM GmbH erstellte Entwurf ist als Anlage 3 
beigefügt. Die Einbettung des Plangebietes kann den Anlagen 1 und 2 entnommen werden. 
 
Die bisherige Festsetzung eines Mischgebietes als Art der baulichen Nutzung soll beibehalten 
werden. Das Maß der baulichen Nutzung und die Baugrenze werden an das Bauvorhaben 
angepasst, dessen Lageplanentwurf und Grundrissentwurf für das Erdgeschoss als Anlagen 
4 und 5 beigefügt sind. Gleichwohl handelt es sich nicht um einen vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan, sondern um eine Angebotsplanung (aber mit Bezug zur konkreten Hochbau-
planung). 
 
Unser Büro wurde beauftragt, die Verkehrslärmimmissionen im Geltungsbereich der 3. Ände-
rung des Bebauungsplanes Nr. 11 - Neuaufstellung - zu untersuchen sowie zur planungsrecht-
lichen Sicherung der Belange des Schallschutzes Vorschläge für die Festsetzung von lärmbe-
lastungsabhängigen Maßnahmen zu erarbeiten. 
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2 Beurteilungsgrundlagen 
 
2.1 Lärmbelastungen 
 
Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind Lärmimmissionen in der Abwägung der öffentlichen 
und privaten Belange zu berücksichtigen, sofern sie nicht unerheblich und damit zu vernach-
lässigen sind.  
 
Gesetzliche Grundlagen für die Belange des Schallschutzes in der Bauleitplanung ergeben 
sich aus dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) [1] und dem Baugesetzbuch 
(BauGB) [2]. Neben dem Trennungsgebot nach § 50 BImSchG1) beurteilt sich die Recht- 
mäßigkeit der konkreten planerischen Lösung primär nach den Maßstäben des Abwägungs-
gebotes gemäß § 1 Nr. 5, Nr. 6 und Nr. 7 BauGB (Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt, 
allgemeine Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, umweltbezogene Aus-
wirkungen). 
 
Die DIN 18005-1 "Schallschutz im Städtebau" vom Juli 2002 [4] gibt Hinweise zur Berücksich-
tigung des Schallschutzes bei der städtebaulichen Planung. Die Vorgängernorm wurde ein-
schließlich des heute noch geltenden Beiblattes 1 [5] vom Mai 1987 durch Erlass als Instru-
mentarium für die Bauleitplanung eingeführt. Das Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 enthält Orientie-
rungswerte für Lärmeinwirkungen (differenziert nach verschiedenen Lärmquellenarten), um 
die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes oder der betreffenden Baufläche verbun-
dene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Lärmbelastungen zu erfüllen. Zur Beurteilung 
von Verkehrslärmimmissionen sind folgende schalltechnische Orientierungswerte des Beiblat-
tes 1 zu DIN 18005-1 heranzuziehen: 
 
Tabelle 1:  Schalltechnische Orientierungswerte des Beiblattes 1 zu DIN 18005-1 

 

 
Tag 

06:00 – 22:00 Uhr 
dB(A) 

Nacht 
22:00 – 06:00 Uhr 

dB(A) 

Gewerbegebiete (GE) 65 55 

Dorf-, Mischgebiete (MD, MI) 60 50 

Allgemeine Wohngebiete (WA)  55 45 

Reine Wohngebiete (WR) 50 40 

 
1) Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen 

einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf ausschließlich oder überwiegend dem Woh-
nen dienende Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie möglich vermieden werden. 
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Nach den Ausführungen des Beiblattes 1 zu DIN 18005-1 sind die schalltechnischen Orientie-
rungswerte eine sachverständige Konkretisierung für die in der Planung zu berücksichtigenden 
Ziele des Schallschutzes, sie sind keine Grenzwerte. Die Einhaltung der Orientierungswerte 
ist wünschenswert, um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes oder der betreffen-
den Baufläche verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Lärmbelastungen zu er-
füllen.  
 
Sofern sich die Orientierungswerte nicht bzw. nicht mit vertretbaren Mitteln sicherstellen  
lassen, können im Rahmen des Abwägungsprozesses auch Immissionswerte oberhalb der 
Orientierungswerte als Zielwerte für die städtebauliche Planung angenommen werden. Bei der 
Frage, welche Beurteilungsmaßstäbe bei der Bewertung von Verkehrslärm zur Konkretisie-
rung des Abwägungsspielraumes geeignet und fachlich gerechtfertigt sind, ist die Verkehrs-
lärmschutzverordnung (16. BImSchV) [3] zu nennen. Die 16. BImSchV gilt für den Neubau 
oder die wesentliche Änderung von Verkehrswegen. Sie kann aus fachlicher Sicht auch hilfs-
weise zur Beurteilung von städtebaulichen Planungssituationen an bestehenden Verkehrswe-
gen herangezogen werden. Die in der Tabelle 2 auf der folgenden Seite zusammengefassten 
Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV liegen um > 4 dB(A) über den Orientierungswerten 
des Beiblattes 1 zu DIN 18005-1. 
 
Tabelle 2:  Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 

 

 
Tag 

06:00 - 22:00 Uhr 
dB(A) 

Nacht 
22:00 - 06:00 Uhr 

dB(A) 

Gewerbegebiete (GE) 69 59 

Misch- und Dorfgebiete (MI, MD) 64 54 

Reine und Allgemeine Wohngebiete (WR, WA) 59 49 

 
Die Durchsetzung des Trennungsgrundsatzes nach § 50 BImSchG stößt häufig an Grenzen, 
so dass es nicht möglich ist, allein durch Wahrung von Abständen zu vorhandenen Verkehrs-
wegen schädliche Umwelteinwirkungen zu vermeiden. Gründe hierfür können der sparsame 
Umgang mit Grund und Boden gemäß § 1a (2) BauGB, städtebauliche Gründe und legitime 
Interessen einer Gemeinde zur Verwertung von Grundstücken sein.  
 
Wenn in derartigen Fällen das Einhalten größerer Abstände ausscheidet, ist durch geeignete 
bauliche und technische Vorkehrungen im Sinne von § 9 (1) Nr. 24 BauGB dafür zu sorgen, 
dass keine ungesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse entstehen.  
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An erster Stelle von möglichen Maßnahmen steht der aktive Schallschutz durch Errichtung 
von abschirmenden Lärmschutzwänden oder -wällen. Nur hinreichend gewichtige städtebau-
liche Belange oder ein Missverhältnis zwischen den Kosten für Schutzmaßnahmen und der 
mit ihnen zu erreichenden Abschirmungswirkung können es rechtfertigen, von Vorkehrungen 
des aktiven Schallschutzes abzusehen.  
 
Sofern aktive Lärmschutzmaßnahmen nicht oder nur eingeschränkt möglich sind und im Rah-
men der Abwägung mit plausibler Begründung unterhalb der Grenze zu Gesundheitsgefahren 
von den Orientierungswerten abgewichen wird, weil andere Belange überwiegen, ist ein Aus-
gleich durch schalltechnisch günstige Gebäudeanordnungen und Grundrissgestaltungen so-
wie schalldämmende Maßnahmen an den Außenbauteilen von Aufenthaltsräumen vorzuse-
hen und planungsrechtlich abzusichern. Auf die entsprechenden Bemessungsgrundlagen wird 
im Kapitel 2.2 eingegangen. 
 
In der 16. BImSchV und in der Rechtsprechung nehmen die Höchstwerte von 70 dB(A) am 
Tag und 60 dB(A) in der Nacht einen besonderen Stellenwert ein zum Schutz vor Gesund-
heitsgefährdungen. Diese Werte werden gemeinhin als Grenzen für planerisches Handeln bei 
der Ausweisung von Gebieten mit Wohnnutzungen angesehen. Darauf wird im Kapitel 2.3  
näher eingegangen. 
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2.2 Passiver Schallschutz  
 
Die bauaufsichtlich eingeführte DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau, Anforderungen und 
Nachweise“ (Ausgabe November 1989) [6, 7] enthält die baurechtlichen Anforderungen an die 
Luftschalldämmung von Außenbauteilen.  
 
Die Ausgabe dieser Norm wurde im Juli 2016 zurückgezogen und durch die neue DIN 4109-1 
„Schallschutz im Hochbau, Teil 1: Mindestanforderungen“ [8] in Verbindung mit DIN 4109-2 
„Schallschutz im Hochbau, Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforderungen“ 
[9] ersetzt. Im bauaufsichtlichen Regelungsrahmen ist die alte DIN 4109 zunächst weiterhin 
als Technische Baubestimmung gültig. Es ist aber damit zu rechnen, dass die neue DIN 4109 
diese ersetzen wird. Nach aktuell vorliegenden Informationen werden derzeit jedoch noch Be-
richtigungen insbesondere hinsichtlich des Schutzes gegenüber Außenlärm erarbeitet, die 
dann die neue DIN 4109 ergänzen werden. 
 
Im Hinblick auf die Anforderungen an den Schallschutz gegenüber Außenlärm besteht der 
wesentliche Unterschied zwischen den beiden Fassungen darin, dass die alte DIN 4109 die 
Lärmpegelbereiche als Bemessungsgrundlage für die Schalldämmungen der Außenbauteile 
ausschließlich auf den Tagzeitraum abstellt (was insbesondere in Fällen, in denen die nächt-
lichen Lärmimmissionen um deutlich weniger als 10 dB(A) unter den Tagwerten liegen, in 
Fachkreisen auch bisher schon für fragwürdig und nicht mehr den anerkannten Regeln der 
Technik entsprechend angesehen wurde), während die neue DIN 4109 diesbezüglich zwi-
schen Tag und Nacht differenziert.  
 
Die Anforderungen an den baulichen Schallschutz gegenüber Außenlärm beziehen sich neben 
dem meist pegelbestimmenden Verkehr auch auf gewerbliche Lärmeinwirkungen. Bei Über-
schreitungen der gebietsspezifischen Orientierungswerte des Beiblattes 1 zu DIN 18005-1 für 
Verkehrslärmimmissionen dient der passive Schallschutz als Ausgleich zur Erreichung gesun-
der Wohn- und Arbeitsverhältnisse. Werden die Orientierungswerte eingehalten, dann dient 
der passive Schallschutz der allgemeinen Lärmvorsorge. Letzteres gilt auch bezüglich Gewer-
belärm (passive Schallschutzmaßnahmen dürfen aber nicht zur Kompensation von Über-
schreitungen der Immissionsrichtwerte der TA Lärm herangezogen werden). 
 
In der alten und neuen DIN 4109 werden unabhängig von der Festsetzung der Gebietsart 
Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen in Abhängigkeit der „maßgeb-
lichen Außenlärmpegel“ und der damit verknüpften Lärmpegelbereiche definiert.  
 
Der maßgebliche Außenlärmpegel ergibt sich für den Tag aus dem zugehörigen Beurteilungs-
pegel (06:00 - 22:00 Uhr) sowie nach neuer DIN 4109 für die Nacht aus dem zugehörigen 
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Beurteilungspegel (22:00 - 06:00 Uhr) plus Zuschlag zur Berücksichtigung der erhöhten nächt-
lichen Störwirkung (größeres Schutzbedürfnis in der Nacht). Maßgeblich ist die Lärmbelastung 
derjenigen Beurteilungszeit, die die höhere Anforderung ergibt. 
 
Bei Straßenverkehrslärmimmissionen sind die Beurteilungspegel im Regelfall rechnerisch zu 
bestimmen, wobei zur Bildung des maßgeblichen Außenlärmpegels 3 dB(A) zu addieren sind 
(zum Ausgleich für die – gegenüber den für diffusen Schalleinfall geltenden Typisierungen von 
Bauteilen – geringere Schalldämmung bei einwirkenden Linienschallquellen). Beträgt die Dif-
ferenz der Beurteilungspegel zwischen Tag und Nacht weniger als 10 dB(A), so ergibt sich 
nach neuer DIN 4109 der maßgebliche Außenlärmpegel aus dem um 3 dB(A) erhöhten Beur-
teilungspegel für die Nacht und einem Zuschlag von 10 dB(A) zum Ausgleich des in der Nacht 
gegenüber dem Tag erhöhten Schutzbedürfnisses.  
 
Bei Gewerbelärmimmissionen wird im Regelfall der gebietsabhängige Immissionsrichtwert der 
TA Lärm für den Tag plus Zuschlag von 3 dB(A) als maßgeblicher Außenlärmpegel eingesetzt. 
Der resultierende maßgebliche Außenlärmpegel wird durch logarithmische Addition der lärm-
artenspezifischen Außenlärmpegel bestimmt. Im Sinne einer Vereinfachung werden dabei ge-
mäß DIN 4109 unterschiedliche Definitionen der maßgeblichen Außenlärmpegel in Kauf ge-
nommen. Dies kann im vorliegenden Fall aber aufgrund der dominierenden Verkehrslärm- 
immissionen vernachlässigt werden. 
 
Die alte und neue DIN 4109 verknüpfen die maßgeblichen Außenlärmpegel mit folgenden An-
forderungen an die Schalldämmungen der Außenbauteile. 
 
Tabelle 3:  Anforderungen an den Schallschutz gegenüber Außenlärm gemäß DIN 4109 

 

Maßgeblicher 
Außenlärmpegel 

Lärmpegel- 
bereich 

Bettenräume  
in Krankenan-

stalten und  
Sanatorien 

Aufenthalts-
räume in Woh-
nungen, Über-

nachtungsräume 
in Beherber-
gungsstätten 
und ähnliches 

Büroräumea) 

und ähnliches 

 
dB(A)     

bis 55 I 35 30 - 

56 - 60 II 35 30 30 

61 - 65 III 40 35 30 

66 - 70 IV 45 40 35 

erf. R’w,res der Außenbauteile in dB 
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71 - 75 V 50 45 40 

76 - 80 VI b) 50 45 

> 80 VII b) b) 50 
 
a) An Außenbauteile von Räumen, bei denen der eindringende Außenlärm aufgrund der in den Räumen ausge-

übten Tätigkeiten nur einen untergeordneten Beitrag zum Innenraumpegel leistet, werden keine Anforderungen 
gestellt.  

b) Die Anforderungen sind hier aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen. 
 
Das erforderliche resultierende Schalldämm-Maß erf. R’w,res gilt für die komplette Fassade  
eines Raumes, die die Gesamtheit aller Außenbauteile bezeichnet. Eine Fassade kann aus 
verschiedenen Bauteilen (Wand, Dach, Fenster, Türen) und Elementen (Lüftungseinrichtun-
gen, Rollladenkästen) bestehen. Der Nachweis des erforderlichen resultierenden Schall-
dämm-Maßes erf. R’w,res ist im Rahmen der Objektplanung in Abhängigkeit des Verhältnisses 
der gesamten Außenfläche eines Raumes zu dessen Grundfläche sowie der Flächenanteile 
der Außenbauteile zu führen. Bei Anforderungen von erf. R’w,res > 40 dB sind nach neuer  
DIN 4109 auch die Schallübertragungen über die flankierenden Bauteile zu berücksichtigen. 
 
Das resultierende Schalldämm-Maß von R’w,res = 30 dB wird standardmäßig bereits aus  
Wärmeschutzgründen eingehalten. Auf die Festsetzung der Lärmpegelbereiche I und II kann 
daher in Bebauungsplänen verzichtet werden. Die Schalldämmung von R’w,res = 35 dB des 
Lärmpegelbereichs III wird heutzutage im Wohnungsbau im Regelfall ebenfalls schon durch 
übliche Bauweisen eingehalten. Allenfalls bei großflächigen Verglasungen können sich gegen-
über Standardausführungen erhöhte Anforderungen ergeben. Bei Schalldämmungen von 
R’w,res > 35 dB ist grundsätzlich von erhöhten Anforderungen auszugehen.  
 
Nach Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 ist bei Beurteilungspegeln nachts über 45 dB(A) ungestörter 
Schlaf auch bei nur teilweise geöffnetem Fenster häufig nicht mehr möglich. In der VDI 2719 
[10] ist diese Schwelle bei 50 dB(A) angesiedelt. Zur Sicherstellung eines hygienischen Luft-
wechsels können bei Nachtpegeln zwischen 45 dB(A) und 50 dB(A) bzw. sollten über 50 dB(A) 
Schlafräume als Ausgleichsmaßnahme mit schalldämmenden Lüftungseinrichtungen ausge-
stattet werden. 
 
Da die neue DIN 4109 noch nicht bauaufsichtlich eingeführt ist und aktuell noch Änderungen 
als Entwurf veröffentlicht wurden, wird im vorliegenden Fall auf die bauaufsichtlich noch gel-
tende alte Fassung der DIN 4109 aus dem Jahr 1989 Bezug genommen. Im Vorgriff auf die 
zu erwartenden Änderungen werden bei der Bemessung des passiven Schallschutzes auf der 
sicheren Seite liegend aber auch die Verkehrslärmimmissionen in der Nacht berücksichtigt. 
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2.3 Planen im hochbelasteten Bereich  
 
In Urteilen des Bundesverwaltungsgerichtes werden Schwellenwerte für Wohnnutzungen von 
70 dB(A) am Tag und 60 dB(A) in der Nacht angegeben, ab denen der gesundheitsgefähr-
dende Bereich beginnt. In Fällen mit Erreichen bzw. Überschreiten dieser Werte ist die Pla-
nungsfreiheit der Gemeinde für die Ausweisung von Wohnnutzungen faktisch nicht gegeben. 
Unter ganz bestimmten Rahmenbedingungen kann es unter städtebaulichen und umweltpla-
nerischen Gesichtspunkten dennoch erforderlich – und bei Anwendung sorgfältiger Instru-
mente vertretbar – sein, in derart vorbelasteten Bereichen je nach Situation des Einzelfalles 
auch Wohnnutzungen zu ermöglichen. Damit es für Bewohner nicht zu Gesundheitsgefahren 
kommt, gilt es, eine Vielzahl von Vorkehrungen zu treffen.  
 
Ein Schallschutzkonzept, dass allein auf den „normalen“ passiven Schallschutz gemäß  
DIN 4109 mit Festsetzung von Lärmpegelbereichen bzw. erforderlichen Schalldämm-Maßen 
der Außenbauteile einschließlich schalldämmender Lüftungseinrichtungen gemäß Kapitel 2.2 
abstellt, ist hierfür nicht ausreichend.  
 
Geeignete bauleitplanerische Elemente für Schallschutzkonzepte in hochbelasteten Berei-
chen können dem „Hamburger Leitfaden Lärm in der Bauleitplanung 2010“ [12] entnommen 
werden.  
 
Hinsichtlich des baulichen Schallschutzes gilt danach, dass bei Erreichen bzw. Überschreiten 
der Schwellenwerte von 70 dB(A) am Tag und 60 dB(A) in der Nacht zwingend das sogenannte 
Prinzip der „Zweischaligkeit“ der Fassade (hierunter ist ein vorgelagertes Fassadenteil zu ver-
stehen, dass ausschließlich aus Gründen des Schallschutzes angeordnet wird) in Verbindung 
mit einer Grundrissorientierung der schutzbedürftigsten Räume zur lärmabgewandten Seite 
erfüllt werden muss. 
 
Wesentliches Element ist somit eine geeignete Grundrissanordnung, die sicherstellt, dass 
Wohnungen nicht ausschließlich an der lärmzugewandten Gebäudeseite liegen, sondern auch 
Rückzugsmöglichkeiten an der lärmabgewandten Gebäudeseite bestehen. Insbesondere 
Schlafräume und Kinderzimmer sind zur lärmabgewandten Gebäudeseite zu orientieren mit 
Einhaltung mindestens des Immissionsgrenzwertes von 54 dB(A) nachts in Mischgebieten.  
 
Lässt sich dies nicht allein durch die Grundrissanordnung erreichen, ist zusätzlich durch ge-
eignete bauliche Schallschutzmaßnahmen wie z.B. verglaste Vorbauten (verglaste Loggien, 
bzw. Wintergärten, komplette Vorsatzfassaden aus Glas oder Laubengänge), besondere 
Fensterkonstruktionen oder in ihrer Wirkung vergleichbare Maßnahmen sicherzustellen, dass 
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durch diese baulichen Maßnahmen insgesamt eine Schallpegeldifferenz erreicht wird, mit der 
ein Innenraumpegel bei teilgeöffneten Fenstern von 30 dB(A) während der Nachtzeit nicht 
überschritten wird.  
 
Wird an der lärmzugewandten Gebäudeseite der Schwellenwert von 70 dB(A) am Tag erreicht 
oder überschritten, sind vor den Fenstern bauliche Schallschutzmaßnahmen in Form von ver-
glasten Vorbauten (siehe oben) oder vergleichbare Maßnahmen vorzusehen. Denkbar wäre 
auch, an der lärmzugewandten Seite ausschließlich nicht schutzbedürftige Küchen oder Bäder 
oder weniger schutzbedürftige Räume von Büros anzuordnen. Gleichwohl muss für diese 
Räume ein ausreichender Schallschutz an Fenstern, Außenwänden und Dächern geschaffen 
werden. Hier kann „normaler“ passiver Schallschutz gemäß Kapitel 2.2 vorgesehen werden. 
 
Für einen bebauten Außenwohnbereich einer Wohnung (hierzu zählen neben ebenerdigen 
Terrassen auch Balkone und Dachterrassen) ist entweder durch Orientierung an der lärmab-
gewandten Gebäudeseite oder durch bauliche Schallschutzmaßnahmen wie z.B. verglaste 
Vorbauten mit ggf. teilgeöffneten Bauteilen sicherzustellen, dass durch diese baulichen Maß-
nahmen insgesamt eine Schallpegelminderung erreicht wird, die einen Tagpegel von 60 dB(A) 
entsprechend dem Orientierungswert des Beiblattes 1 zu DIN 18005-1 bzw. von maximal  
64 dB(A) entsprechend dem Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV für Mischgebiete gewähr-
leistet. 
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3 Berechnungsverfahren 
 
Die Verkehrslärmimmissionen werden durch Schallausbreitungsberechnungen ermittelt. Auf 
der Grundlage der im Kapitel 4 beschriebenen Verkehrsdaten und der als DWG-Dateien zur 
Verfügung gestellten Planunterlage sowie des maßstabsskalierten (aus Google Earth Pro ent-
nommenen) Luftbildes wird mit dem Programm LIMA, Version 11.1, ein digitales Modell für die 
Simulationsberechnungen erstellt.  
 
Die DIN 18005-1 verweist zur Ermittlung von Straßenverkehrslärmimmissionen auf die  
RLS-90 [11]. Die Berechnungen erfolgen nach diesem Regelwerk in Abhängigkeit von folgen-
den Ausgangswerten: 
 
Tabelle 4:  Berechnungsparameter Straßenverkehrslärm nach RLS-90 

 

DTV 
Durchschnittliches Tägliches Verkehrsaufkommen  

(Mittelwert über alle Tage eines Jahres) 

M Maßgebende stündliche Verkehrsstärken  

p Anteil Lkw > 3,5 t2) 

Vzul Zulässige Höchstgeschwindigkeit 

DStrO Korrekturwert für Art der Fahrbahnoberfläche nach Tabelle 4 der RLS-90 

DStg Korrekturwert für Steigungen und Gefälle > 5 % 

 
Mit diesen Parametern werden zunächst die Emissionspegel Lm,E berechnet, die für einen Ab-
stand von 25 m zur Straßenmitte definiert sind und als Basis für die Schallausbreitungsberech-
nungen dienen. Bei einer mehrstreifigen Straße werden den äußeren Fahrstreifen Linien-
schallquellen in 0,5 m Höhe zugeordnet mit jeweils 50 % des Verkehrsaufkommens des  
Straßenquerschnittes bzw. der Emissionspegel. In den Anlagen 6 - 13 sind die Achsen der 
Fahrspuren durch rote Linien dargestellt. 
 
Die Berechnungen erfolgen nach dem Teilstückverfahren der RLS-90 mit programminterner 
Unterteilung der Straßenabschnitte in Abhängigkeit der jeweiligen Abstände zu den Immissi-
ons-Berechnungspunkten.  
 
2) Nach einer Rundverfügung des Landesbetriebes Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein vom 

17.02.2010 sollen abweichend von der in der RLS-90 angegebenen Grenze von 2,8 t Fahrzeuge ab einem 
Gesamtgewicht von 3,5 t als Lkw angesetzt werden (vor dem Hintergrund, dass nach Untersuchungen der 
Bundesanstalt für Straßenwesen / BASt keine signifikanten Unterschiede der Ergebnisse der Verkehrslärm-
berechnungen zwischen den Tonnagegrenzen 2,8 t und 3,5 t zu erwarten sind). 
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Die Schallausbreitungsberechnungen beinhalten die abstandsbedingten Pegelabnahmen, die 
Luftabsorption, die Boden- und Meteorologiedämpfung sowie Abschirmungen und Reflexio-
nen. Die berechneten Lärmimmissionen gelten bei größeren Entfernungen zur Lärmquelle für 
eine Wetterlage, die die Schallausbreitung begünstigt (Mitwind, Temperaturinversion). 
 
An den Gebäuden liegen die maßgebenden Immissionsorte in Höhe der oberen Geschoss-
decke des zu schützenden Raumes. Die Immissionsberechnungshöhen werden gemäß Ent-
würfen der Hochbauplanung mit 3,3 m für das EG, 6,1 m für das 1. OG, 8,9 m für das 2. OG 
und 12,8 m für das SG angesetzt. Für Außenwohnbereiche gilt eine maßgebliche Immissions-
höhe von 2 m über dem Boden mit dem geometrischen Mittelpunkt als maßgeblichen Immis-
sionsort. 
 
Die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 11 - Neuaufstellung - stellt eine Angebotsplanung 
dar. Da aber die im Entwurf der Planzeichnung festgesetzte Baugrenze exakt (und somit vor-
habenbezogen) den geplanten Baukörper umschließt, erfolgen die Verkehrslärmberechnun-
gen geschossabhängig mit Berücksichtigung des konkreten Gebäudes. Der Entwurf des 
Grundrisses für das Erdgeschoss wurde zur Orientierung in das Berechnungsmodell einge-
fügt. Da die Grundrisse für die oberen Geschosse auf der Grundlage der ersten Ergebnisse 
der Lärmberechnungen noch in Überarbeitung begriffen sind, werden für diese Geschosse nur 
die Umrisse des Gebäudes in den Lärmkarten dargestellt. 
 
Die Gebäude außerhalb des Plangebietes werden im Berechnungsmodell als reflektierende 
und abschirmende Objekte berücksichtigt. 
 
Die Beurteilungspegel sind grundsätzlich ab X,1 dB(A) auf den nächsten ganzen Wert X+1 
dB(A) aufzurunden. Im Gegensatz zu den Beurteilungsregelwerken, die für Lärmimmissionen 
durch Gewerbe-, Sport- und Freizeitanlagen gelten, ist bei Verkehrslärmberechnungen nachts 
nicht die ungünstigste Stunde, sondern der gesamte 8-stündige Beurteilungszeitraum maßge-
bend. 
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4 Verkehrsaufkommen und Schallemissionen  
 
Nach dem Erläuterungsbericht 09/2013 des Verkehrsentwicklungsplanes der Gemeinde Sto-
ckelsdorf [13] ist an der Ahrensböker Straße (L 332) zwischen der Ortsgrenze zu Lübeck und 
der Segeberger Straße von folgenden Verkehrsaufkommen sowie nach RLS-90 berechneten 
maßgebenden stündlichen Verkehrsstärken M (mit Faktoren für Landesstraßen) und Emissi-
onspegeln Lm,E bei der im Bereich des Plangebietes geltenden zulässigen Höchstgeschwin-
digkeit von 50 km/h auszugehen: 
 
● Analyse 2012   DTV = 33.800 Kfz/24h, Lkw-Anteil p24h = 2,7 %3) 

      MTag = 2.028 Kfz/h, MNacht = 270 Kfz/h 
      Lm,E,Tag = 65,8 dB(A) und Lm,E,Nacht = 57,1 dB(A) 
 
● Prognose-Nullfall 20254)  DTV = 35.150 Kfz/24h, Lkw-Anteil p24h = 3,0 %3) 

      MTag = 2.106 Kfz/h, MNacht = 281 Kfz/h 
      Lm,E,Tag = 66,1 dB(A) und Lm,E,Nacht = 57,4 dB(A) 
 
● Prognose-Nullfall 2025 Plus5) DTV = 31.600 Kfz/24h, Lkw-Anteil p24h = 3,2 %3) 

      MTag = 1.896 Kfz/h, MNacht = 253 Kfz/h 
      Lm,E,Tag = 65,8 dB(A) und Lm,E,Nacht = 57,1 dB(A) 
 
● Prognose-Planfall 1 20256) DTV = 30.800 Kfz/24h, Lkw-Anteil p24h = 3,4 %3) 

      MTag = 1.848 Kfz/h, MNacht = 247 Kfz/h 
      Lm,E,Tag = 65,8 dB(A) und Lm,E,Nacht = 57,1 dB(A). 
 
Die Emissionspegel der verschiedenen Verkehrsszenarien unterscheiden sich nur marginal 
bzw. überhaupt nicht. Die Verkehrslärmberechnungen erfolgen mit Emissionspegeln von 
Lm,E,Tag = 65,8 dB(A) und Lm,E,Nacht = 57,1 dB(A), die zu je 50 % auf die beiden äußeren Fahr-
spuren verteilt werden.  
 
Weiterhin werden die Ahrensburger Straße und die Segeberger Straße nordwestlich des Kno-
tenpunktes als Verkehrslärmquellen mit den Verkehrszahlen des Prognose-Nullfalles 2025 
Plus berücksichtigt (die jedoch abstands- und abschirmungsbedingt nur marginal zu den Ver-
kehrslärmimmissionen beitragen).  
 
3) Differenzierung der Lkw-Anteile nach Tag und Nacht liegen nicht vor. Der auf 24 Stunden bezogene Lkw-

Anteil wird für beide Beurteilungszeiten angesetzt.  
4) Analyse 2012 + allgemeine Verkehrsentwicklung  
5) Prognose-Nullfall 2025 mit Berücksichtigung des (erfolgten) Neubaus der K 13 südlich der L 184  
6) Prognose-Nullfall 2025 Plus mit der geplanten veränderten Führung der L 230 über die Marienburgstraße und 

mit geplantem verkehrsberuhigten Umbau des Südabschnittes der Ahrensböker Straße. 
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Die nach RLS-90 zu berücksichtigenden entfernungsabhängigen Zuschläge für die besondere 
Störwirkung des lichtzeichengeregelten Kontenpunktes Segeberger Straße / Ahrensböker 
Straße von 1 - 3 dB(A) werden programmintern ausgewertet und hinzugerechnet. 
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5 Berechnungsergebnisse und Bewertung  
 
Die geschossabhängigen flächendeckenden Berechnungsergebnisse für das Grundstück des 
Neubauvorhabens mit geplantem Baukörper sind als Anlagen 6 - 13 beigefügt. In diesen Lärm-
karten sind die Beurteilungspegel farbig in Abstufungen von 5 dB(A) sowie durch graue Iso-
phonenlinien in Abstufungen von 1 dB(A) dargestellt. Daraus ergeben sich folgende Bewer-
tungen: 
 
An der vollständig von der Ahrensböker Straße abgewandten Gebäudeseite werden die für 
Mischgebiete geltenden Orientierungswerte des Beiblattes 1 zu DIN 18005-1 von 60 dB(A) am 
Tag und 50 dB(A) in der Nacht eingehalten. Dies gilt insbesondere auch für dort angeordnete 
Außenwohnbereiche (Terrassen, Balkone). 
 
An der vollständig der Ahrensböker Straße zugewandten Gebäudeseite kommen die Ver-
kehrslärmberechnungen im 1. OG und 2. OG auf Beurteilungspegel von 70 - 74 dB(A) am Tag 
und 62 - 65 dB(A) in der Nacht. Im zurückgesetzten Staffelgeschoss liegen die Beurteilungs-
pegel an der Fassade im Bereich von 65 - 70 dB(A) am Tag und 57 - 61 dB(A) in der Nacht. 
Sofern im Staffelgeschoss vorgelagerte Dachterrassen zur Ahrensböker Straße hin geplant 
werden, ergeben sich hier Beurteilungspegel von 64 - 71 dB(A) am Tag. 
 
Die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zu DIN 18005-1 von 60 dB(A) am Tag und 50 dB(A) 
in der Nacht sowie die als Abwägungsschwellen heranziehbaren Immissionsgrenzwerte der 
16. BImSchV von 64 dB(A) am Tag und 54 dB(A) in der Nacht werden überschritten. Dies gilt 
auch für die in Urteilen des Bundesverwaltungsgerichtes angegebenen Schwellenwerte für 
Wohnnutzungen von 70 dB(A) am Tag und 60 dB(A) in der Nacht, oberhalb derer der gesund-
heitsgefährdende Bereich beginnt, werden im 1. OG und 2. OG tags und nachts sowie im 
Staffelgeschoss bereichsweise nachts überschritten.  
 
Für die Gewerberäume im EG zur Ahrensböker Straße hin ist nur die Beurteilungszeit tags 
maßgebend. Nach den Berechnungen liegen die Beurteilungspegel zwischen 72 dB(A) und 
74 dB(A). 
 
An den im Winkel von ca. 90° zur Ahrensböker Straße stehenden Giebelseiten des Gebäudes 
ergeben sich Zwischenwerte zwischen den Verkehrslärmimmissionen an der lauten und der 
leisen Seite. Die Orientierungswerte werden vollständig und die Immissionsgrenzwerte ab-
schnittsweise überschritten. 
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6 Schallschutzmaßnahmen  
 
An der besonders hoch belasteten Westseite sowie den Nord- und Südseiten sind in allen 
Geschossen Schallschutzmaßnahmen erforderlich. Nur an der vollständig durch das Gebäude 
selbst abgeschirmten Ostseite sind keine Schallschutzmaßnahmen notwendig. 
 
Die Errichtung von Lärmschutzwänden zwischen Ahrensböker Straße und geplantem Ge-
bäude kommt aus städtebaulichen Gründen nicht in Betracht (damit könnten ohnehin nur das 
Erdgeschoss und ggf. das 1. Obergeschoss geschützt werden). 
 
An den Nord- und Südseiten ohne Überschreitung der Schwellenwerte von 70 dB(A) am Tag 
und 60 dB(A) in der Nacht sowie an der Westseite im EG mit weniger schutzbedürftigen Ge-
werberäumen kann der Schallschutz auf passive Maßnahmen gemäß Kapitel 2.2 abgestellt 
werden. 
 
An der Westseite mit Überschreitung der Schwellenwerte von 70 dB(A) am Tag und 60 dB(A) 
in der Nacht sind im 1. OG, 2. OG und Staffelgeschoss weitergehende Schallschutzmaßnah-
men gemäß den Ausführungen im Kapitel 2.3 erforderlich. 
 
Die Lärmbelastungen an den von Schallschutzmaßnahmen betroffenen Gebäudeseiten liegen 
vertikal und horizontal innerhalb gewisser Spannen. Dies wird bei den Festsetzungen im Ka-
pitel 7 berücksichtigt, indem bei den Lärmpegelbereichen eine vereinfachte und auf der siche-
ren Seite liegende Differenzierung vorgenommen wird (mit der Klausel, dass bei entsprechen-
dem Nachweis im Rahmen der Objektplanung davon auch nach unten abgewichen werden 
kann). Die abschließende Bemessung obliegt der konkreten Bauausführungsplanung. 
 
Man kommt auf Einstufungen der Westseite in die Lärmpegelbereiche V und VI in Kombination 
mit ergänzenden Maßnahmen gemäß Kapitel 2.3. Die Nord- und Südseiten sind in den Lärm-
pegelbereich V (Abschnitt zwischen den zur Ahrensböker Straße orientierten Gebäudeecken 
und Fassadenmitte) bzw. den Lärmpegelbereich IV (Abschnitt zwischen der Fassadenmitte 
und der von der Ahrensböker Straße abgewandten Gebäudeecke) einzustufen. Die Lärmpe-
gelbereiche sind in der Anlage 14 gekennzeichnet. Außenwohnbereiche an der Westseite, 
Nordseite und Südseite sind gesondert zu schützen. 
 
Da es sich um eine Angebotsplanung handelt, wird der Festsetzungsvorschlag im Kapitel 7 
allgemeingültig ohne Bindung an das konkrete Bauvorhaben verfasst.  
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7 Festsetzungsvorschlag 
 
Auf der Grundlage der Ausführungen im Kapitel 6 in Verbindung mit den Kapiteln 2.2 und 2.3 
sowie den Darstellungen in der Anlage 14 werden folgende Festsetzungen vorgeschlagen 
(Rechtsgrundlage § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB): 
 
„Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 17 sind Vorkehrungen zum Schutz vor Verkehrs-
lärmimmissionen zu treffen (passiver Schallschutz). Es gelten die folgenden Anforderungen 
an die schalltechnischen Eigenschaften der Gesamtkonstruktion der Außenbauteile von Ge-
bäuden (Wand, Dach, Fenster, Lüftung), die Grundrissgestaltungen und die Ausführungen von 
Außenwohnbereichen wie Terrassen, Balkone und Loggien: 
 
Westseite (alle Geschosse) 
 
Die Anordnung von Schlafräumen an der Westseite des Gebäudes ist nicht zulässig, sofern 
der Beurteilungspegel nachts 60 dB(A) erreicht oder überschreitet.  
 
Wird am Tag ein Beurteilungspegel von 70 dB(A) erreicht oder überschritten, sind vor den 
Fenstern der zur Westseite orientierten Wohnräume bauliche Schallschutzmaßnahmen in 
Form von verglasten Vorbauten (z.B. verglaste Loggien, bzw. Wintergärten, komplette Vor-
satzfassaden aus Glas, Laubengänge) oder vergleichbare Maßnahmen vorzusehen. 
 
Der Schallschutz an den Außenbauteilen ist mit vertikaler und horizontaler Differenzierung der 
Fassade auf die Lärmpegelbereichsspanne V / VI abzustellen mit erforderlichen resultierenden 
Schalldämm-Maßen von R’w,res = 45 / 50 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen u.ä. bzw. 
R’w,res = 40 / 45 dB für Büroräume u.ä.. Der Nachweis der konkreten Anforderung ist im Rah-
men der Bauausführungsplanung zu erbringen. Sofern Schlafräume nach Absatz 1 nicht aus-
geschlossen sind, ist der erforderliche hygienische Luftwechsel durch schalldämmende Lüf-
tungseinrichtungen oder andere – den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspre-
chende – Maßnahmen sicherzustellen. 
 
Für Außenwohnbereiche ist durch bauliche Schallschutzmaßnahmen wie z.B. verglaste Vor-
bauten sicherzustellen, dass innen ein Beurteilungspegel von 60 dB(A) nicht überschritten 
wird. 
 
Nord- und Südseiten (alle Geschosse) 
 
Der Schallschutz an den Außenbauteilen ist auf den Lärmpegelbereich V (Abschnitt zwischen 
den zur Ahrensböker Straße orientierten Gebäudeecken und Fassadenmitte) bzw. den Lärm-
pegelbereich IV (Abschnitt zwischen der Fassadenmitte und der von der Ahrensböker Straße 
abgewandten Gebäudeecke) abzustellen. 
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Im Lärmpegelbereich V gelten erforderliche resultierende Schalldämm-Maße von R’w,res = 45 
dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen u.ä. bzw. R’w,res = 40 dB für Büroräume u.ä. bzw. im 
Lärmpegelbereich IV von R’w,res = 40 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen u.ä. bzw.  
R’w,res = 35 dB für Büroräume u.ä.. 
 
In Schlafräumen ist der erforderliche hygienische Luftwechsel durch schalldämmende Lüf-
tungseinrichtungen oder andere – den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspre-
chende – Maßnahmen sicherzustellen. 
 
Für Außenwohnbereiche ist durch bauliche Schallschutzmaßnahmen wie z.B. verglaste Vor-
bauten sicherzustellen, dass innen ein Beurteilungspegel von 60 dB(A) nicht überschritten 
wird. 
 
Allgemeine Anforderungen 
 
Das erforderliche resultierende Schalldämm - Maß erf. R’w,res bezieht sich auf die gesamte 
Außenfläche eines Raumes (ggf. einschließlich verglaster Vorbauten) mit Einbeziehung des 
Daches. Der Nachweis der Anforderung ist in Abhängigkeit des Verhältnisses der gesamten 
Außenfläche eines Raumes zu dessen Grundfläche sowie der Flächenanteile der Außenbau-
teile zu führen. Grundlage für den Nachweis der Schalldämm-Maße ist die als Technische 
Baubestimmung bauaufsichtlich eingeführte DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau, Anforderun-
gen und Nachweise“ und Beiblatt 1 zu DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau, Ausführungsbei-
spiele und Rechenverfahren“, jeweils Ausgabe 1989, bzw. die entsprechenden Nachfolgenor-
men, die zum Zeitpunkt der Einreichung der Bauantragsunterlagen bauaufsichtlich eingeführt 
sind.  
 
Wohn-/Schlafräume in Ein-Zimmer-Wohnungen und Kinderzimmer sind wie Schlafräume zu 
beurteilen. 
 
Das Maß der schalldämmenden Wirkung der Lüftungseinrichtungen ist auf die festgesetzten 
Lärmpegelbereiche abzustellen und beim Nachweis der resultierenden Schalldämmung zu be-
rücksichtigen. 
 
Der Nachweis der festgesetzten Schallschutzanforderungen ist im Rahmen der Objektplanung 
zu erbringen. Berechnungen von Beurteilungspegeln sind nach den „Richtlinien für den Lärm-
schutz an Straßen (RLS-90), Ausgabe 1990“, oder Nachfolgeregelwerken vorzunehmen. Von 
den Festsetzungen kann im Einzelfall abgewichen werden, wenn sich aus den für das konkrete 
Objekt berechneten Lärmimmissionen nachweislich geringere Anforderungen an den Schall-
schutz ergeben.“ 
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8 Zusammenfassung 
 
Den Verkehrslärmberechnungen für den Geltungsbereich der 3. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 11 - Neuaufstellung - der Gemeinde Stockelsdorf liegen die Verkehrsdaten des 
Verkehrsentwicklungsplanes aus dem Jahr 2013 zugrunde. 
 
An der vollständig von der Ahrensböker Straße abgewandten Gebäudeseite werden die für 
Mischgebiete geltenden Orientierungswerte des Beiblattes 1 zu DIN 18005-1 von 60 dB(A) am 
Tag und 50 dB(A) in der Nacht eingehalten. Dies gilt insbesondere auch für dort angeordnete 
Außenwohnbereiche (Terrassen, Balkone). 
 
An der vollständig der Ahrensböker Straße zugewandten Gebäudeseite kommen die Ver-
kehrslärmberechnungen im 1. OG und 2. OG auf Beurteilungspegel von 70 - 74 dB(A) am Tag 
und 62 - 65 dB(A) in der Nacht. Im zurückgesetzten Staffelgeschoss liegen die Beurteilungs-
pegel an der Fassade im Bereich von 65 - 70 dB(A) am Tag und 57 - 61 dB(A) in der Nacht. 
Sofern im Staffelgeschoss vorgelagerte Dachterrassen zur Ahrensböker Straße hin geplant 
werden, ergeben sich hier Beurteilungspegel von 64 - 71 dB(A) am Tag. 
 
Die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zu DIN 18005-1 von 60 dB(A) am Tag und 50 dB(A) 
in der Nacht sowie die als Abwägungsschwellen heranziehbaren Immissionsgrenzwerte der 
16. BImSchV von 64 dB(A) am Tag und 54 dB(A) in der Nacht werden überschritten. Dies gilt 
auch für die in Urteilen des Bundesverwaltungsgerichtes angegebenen Schwellenwerte für 
Wohnnutzungen von 70 dB(A) am Tag und 60 dB(A) in der Nacht, oberhalb derer der gesund-
heitsgefährdende Bereich beginnt, werden im 1. OG und 2. OG tags und nachts sowie im 
Staffelgeschoss bereichsweise nachts überschritten.  
 
Für die Gewerberäume im EG zur Ahrensböker Straße hin ist nur die Beurteilungszeit tags 
maßgebend. Nach den Berechnungen liegen die Beurteilungspegel zwischen 72 dB(A) und 
74 dB(A). 
 
An den im Winkel von ca. 90° zur Ahrensböker Straße stehenden Giebelseiten des Gebäudes 
ergeben sich Zwischenwerte zwischen den Verkehrslärmimmissionen an der lauten und der 
leisen Seite. Die Orientierungswerte werden vollständig und die Immissionsgrenzwerte ab-
schnittsweise überschritten. 
 
An der besonders hoch belasteten Westseite sowie den Nord- und Südseiten sind in allen 
Geschossen Schallschutzmaßnahmen erforderlich. Nur an der vollständig durch das Gebäude 
selbst abgeschirmten Ostseite sind keine Schallschutzmaßnahmen notwendig. 
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Die Errichtung von Lärmschutzwänden zwischen Ahrensböker Straße und geplantem Ge-
bäude kommt aus städtebaulichen Gründen nicht in Betracht (damit könnten ohnehin nur das 
Erdgeschoss und ggf. das 1. Obergeschoss geschützt werden). 
 
An den Nord- und Südseiten ohne Überschreitung der Schwellenwerte von 70 dB(A) am Tag 
und 60 dB(A) in der Nacht sowie an der Westseite im EG mit weniger schutzbedürftigen Ge-
werberäumen kann der Schallschutz auf passive Maßnahmen gemäß Kapitel 2.2 abgestellt 
werden. 
 
An der Westseite mit Überschreitung der Schwellenwerte von 70 dB(A) am Tag und 60 dB(A) 
in der Nacht sind im 1. OG, 2. OG und Staffelgeschoss weitergehende Schallschutzmaßnah-
men gemäß den Ausführungen im Kapitel 2.3 erforderlich. 
 
Die Lärmbelastungen an den von Schallschutzmaßnahmen betroffenen Gebäudeseiten liegen 
vertikal und horizontal innerhalb gewisser Spannen. Dies wird bei den Festsetzungen im Ka-
pitel 7 berücksichtigt, indem bei den Lärmpegelbereichen eine vereinfachte und auf der siche-
ren Seite liegende Differenzierung vorgenommen wird (mit der Klausel, dass bei entsprechen-
dem Nachweis im Rahmen der Objektplanung davon auch nach unten abgewichen werden 
kann). Die abschließende Bemessung obliegt der konkreten Bauausführungsplanung. 
 
Man kommt auf Einstufungen der Westseite in die Lärmpegelbereiche V und VI in Kombination 
mit ergänzenden Maßnahmen gemäß Kapitel 2.3. Die Nord- und Südseiten sind in den Lärm-
pegelbereich V (Abschnitt zwischen den zur Ahrensböker Straße orientierten Gebäudeecken 
und Fassadenmitte) bzw. den Lärmpegelbereich IV (Abschnitt zwischen der Fassadenmitte 
und der von der Ahrensböker Straße abgewandten Gebäudeecke) einzustufen. Außenwohn-
bereiche an der Westseite, Nordseite und Südseite sind gesondert zu schützen. 
 
Da es sich um eine Angebotsplanung handelt, wird der Festsetzungsvorschlag im Kapitel 7 
allgemeingültig ohne Bindung an das konkrete Bauvorhaben verfasst.  
 

       
         

       
 
Ingenieurbüro für Schallschutz      Mölln, 20.11.2017 
Dipl.-Ing. Volker Ziegler 
 
 
Dieses Gutachten enthält 23 Textseiten und 14 Blatt Anlagen. 
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 ANLAGE 2
 Gutachten 17-11-1
 Plotdatei: plan-luft
 M 1: 1500

 Luftbild aus Google Earth Pro
 mit ALK (gelb), Plangebiets-
 grenze (rot), Baugrenze (blau)
 und Bebauungsentwurf (weiß)

 3. Änderung des B-Planes
 Nr. 11 - Neuaufstellung - der
 Gemeinde Stockelsdorf

 Auftraggeber:
 KAWA Immobilien
 Segeberger Straße 1
 23617 Stockelsdorf

 Ing.-Büro für Schallschutz
 Grambeker Weg 146
 23879 Mölln
 Tel.: 0 45 42 / 83 62 47
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 ANLAGE 6
 Gutachten 17-11-1
 Plotdatei: r1-eg-t
 M 1: 350

 Lärmkarte Straßenverkehr
 Berechnung nach RLS-90
 in 3,3 m Höhe (EG)
 Tag 06:00 - 22:00 Uhr

 3. Änderung des B-Planes
 Nr. 11 - Neuaufstellung - der
 Gemeinde Stockelsdorf

 Auftraggeber:
 KAWA Immobilien
 Segeberger Straße 1
 23617 Stockelsdorf

 Ing.-Büro für Schallschutz
 Grambeker Weg 146
 23879 Mölln
 Tel.: 0 45 42 / 83 62 47

Beurteilungspegel

<= 35  dB(A)
> 35 - 40  dB(A)
> 40 - 45  dB(A)
> 45 - 50  dB(A)
> 50 - 55  dB(A)
> 55 - 60  dB(A)
> 60 - 65  dB(A)
> 65 - 70  dB(A)
> 70 - 75  dB(A)
> 75  dB(A)

Isolinien 1 dB

0 1.75 3.5 7 14 21



 ANLAGE 7
 Gutachten 17-11-1
 Plotdatei: r1-eg-n
 M 1: 350

 Lärmkarte Straßenverkehr
 Berechnung nach RLS-90
 in 3,3 m Höhe (EG)
 Nacht 22:00 - 06:00 Uhr

 3. Änderung des B-Planes
 Nr. 11 - Neuaufstellung - der
 Gemeinde Stockelsdorf

 Auftraggeber:
 KAWA Immobilien
 Segeberger Straße 1
 23617 Stockelsdorf

 Ing.-Büro für Schallschutz
 Grambeker Weg 146
 23879 Mölln
 Tel.: 0 45 42 / 83 62 47

Beurteilungspegel

<= 35  dB(A)
> 35 - 40  dB(A)
> 40 - 45  dB(A)
> 45 - 50  dB(A)
> 50 - 55  dB(A)
> 55 - 60  dB(A)
> 60 - 65  dB(A)
> 65 - 70  dB(A)
> 70 - 75  dB(A)
> 75  dB(A)

Isolinien 1 dB

0 1.75 3.5 7 14 21



 ANLAGE 8
 Gutachten 17-11-1
 Plotdatei: r1-og1-t
 M 1: 350

 Lärmkarte Straßenverkehr
 Berechnung nach RLS-90
 in 6,1 m Höhe (1.OG)
 Tag 06:00 - 22:00 Uhr

 3. Änderung des B-Planes
 Nr. 11 - Neuaufstellung - der
 Gemeinde Stockelsdorf

 Auftraggeber:
 KAWA Immobilien
 Segeberger Straße 1
 23617 Stockelsdorf

 Ing.-Büro für Schallschutz
 Grambeker Weg 146
 23879 Mölln
 Tel.: 0 45 42 / 83 62 47

Beurteilungspegel

<= 35  dB(A)
> 35 - 40  dB(A)
> 40 - 45  dB(A)
> 45 - 50  dB(A)
> 50 - 55  dB(A)
> 55 - 60  dB(A)
> 60 - 65  dB(A)
> 65 - 70  dB(A)
> 70 - 75  dB(A)
> 75  dB(A)

Isolinien 1 dB

0 1.75 3.5 7 14 21



 ANLAGE 9
 Gutachten 17-11-1
 Plotdatei: r1-og1-n
 M 1: 350

 Lärmkarte Straßenverkehr
 Berechnung nach RLS-90
 in 6,1 m Höhe (1.OG)
 Nacht 22:00 - 06:00 Uhr

 3. Änderung des B-Planes
 Nr. 11 - Neuaufstellung - der
 Gemeinde Stockelsdorf

 Auftraggeber:
 KAWA Immobilien
 Segeberger Straße 1
 23617 Stockelsdorf

 Ing.-Büro für Schallschutz
 Grambeker Weg 146
 23879 Mölln
 Tel.: 0 45 42 / 83 62 47

Beurteilungspegel

<= 35  dB(A)
> 35 - 40  dB(A)
> 40 - 45  dB(A)
> 45 - 50  dB(A)
> 50 - 55  dB(A)
> 55 - 60  dB(A)
> 60 - 65  dB(A)
> 65 - 70  dB(A)
> 70 - 75  dB(A)
> 75  dB(A)

Isolinien 1 dB

0 1.75 3.5 7 14 21



 ANLAGE 10
 Gutachten 17-11-1
 Plotdatei: r1-og2-t
 M 1: 350

 Lärmkarte Straßenverkehr
 Berechnung nach RLS-90
 in 8,9 m Höhe (2.OG)
 Tag 06:00 - 22:00 Uhr

 3. Änderung des B-Planes
 Nr. 11 - Neuaufstellung - der
 Gemeinde Stockelsdorf

 Auftraggeber:
 KAWA Immobilien
 Segeberger Straße 1
 23617 Stockelsdorf

 Ing.-Büro für Schallschutz
 Grambeker Weg 146
 23879 Mölln
 Tel.: 0 45 42 / 83 62 47

Beurteilungspegel

<= 35  dB(A)
> 35 - 40  dB(A)
> 40 - 45  dB(A)
> 45 - 50  dB(A)
> 50 - 55  dB(A)
> 55 - 60  dB(A)
> 60 - 65  dB(A)
> 65 - 70  dB(A)
> 70 - 75  dB(A)
> 75  dB(A)

Isolinien 1 dB

0 1.75 3.5 7 14 21



 ANLAGE 11
 Gutachten 17-11-1
 Plotdatei: r1-og2-n
 M 1: 350

 Lärmkarte Straßenverkehr
 Berechnung nach RLS-90
 in 8,9 m Höhe (2.OG)
 Nacht 22:00 - 06:00 Uhr

 3. Änderung des B-Planes
 Nr. 11 - Neuaufstellung - der
 Gemeinde Stockelsdorf

 Auftraggeber:
 KAWA Immobilien
 Segeberger Straße 1
 23617 Stockelsdorf

 Ing.-Büro für Schallschutz
 Grambeker Weg 146
 23879 Mölln
 Tel.: 0 45 42 / 83 62 47

Beurteilungspegel

<= 35  dB(A)
> 35 - 40  dB(A)
> 40 - 45  dB(A)
> 45 - 50  dB(A)
> 50 - 55  dB(A)
> 55 - 60  dB(A)
> 60 - 65  dB(A)
> 65 - 70  dB(A)
> 70 - 75  dB(A)
> 75  dB(A)

Isolinien 1 dB

0 1.75 3.5 7 14 21



 ANLAGE 12
 Gutachten 17-11-1
 Plotdatei: r1-sg-t
 M 1: 350

 Lärmkarte Straßenverkehr
 Berechnung nach RLS-90
 in 12,8 m Höhe (SG)
 Tag 06:00 - 22:00 Uhr

 3. Änderung des B-Planes
 Nr. 11 - Neuaufstellung - der
 Gemeinde Stockelsdorf

 Auftraggeber:
 KAWA Immobilien
 Segeberger Straße 1
 23617 Stockelsdorf

 Ing.-Büro für Schallschutz
 Grambeker Weg 146
 23879 Mölln
 Tel.: 0 45 42 / 83 62 47

Beurteilungspegel

<= 35  dB(A)
> 35 - 40  dB(A)
> 40 - 45  dB(A)
> 45 - 50  dB(A)
> 50 - 55  dB(A)
> 55 - 60  dB(A)
> 60 - 65  dB(A)
> 65 - 70  dB(A)
> 70 - 75  dB(A)
> 75  dB(A)

Isolinien 1 dB

0 1.75 3.5 7 14 21



 ANLAGE 13
 Gutachten 17-11-1
 Plotdatei: r1-sg-n
 M 1: 350

 Lärmkarte Straßenverkehr
 Berechnung nach RLS-90
 in 12,8 m Höhe (SG)
 Nacht 22:00 - 06:00 Uhr

 3. Änderung des B-Planes
 Nr. 11 - Neuaufstellung - der
 Gemeinde Stockelsdorf

 Auftraggeber:
 KAWA Immobilien
 Segeberger Straße 1
 23617 Stockelsdorf

 Ing.-Büro für Schallschutz
 Grambeker Weg 146
 23879 Mölln
 Tel.: 0 45 42 / 83 62 47

Beurteilungspegel

<= 35  dB(A)
> 35 - 40  dB(A)
> 40 - 45  dB(A)
> 45 - 50  dB(A)
> 50 - 55  dB(A)
> 55 - 60  dB(A)
> 60 - 65  dB(A)
> 65 - 70  dB(A)
> 70 - 75  dB(A)
> 75  dB(A)

Isolinien 1 dB

0 1.75 3.5 7 14 21



 ANLAGE 14
 Gutachten 17-11-1
 Plotdatei: plan-lpb
 M 1: 350

 Kennzeichnung der Lärmpegel-
 bereiche des Festsetzungs-
 vorschlages im Kapitel 7

 3. Änderung des B-Planes
 Nr. 11 - Neuaufstellung - der
 Gemeinde Stockelsdorf

 Auftraggeber:
 KAWA Immobilien
 Segeberger Straße 1
 23617 Stockelsdorf

 Ing.-Büro für Schallschutz
 Grambeker Weg 146
 23879 Mölln
 Tel.: 0 45 42 / 83 62 47

0 1.75 3.5 7 14 21
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